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Sorgfaltskriterien (Art. 293 Abs. 2 StGB)

Euthanasie-Gesetz 1.4.2002:
„Gesetz über die Kontrolle der Lebensbeendigung auf Verlangen 
und der Hilfe bei der Selbsttötung“

freiwilliges, wiederholtes Verlangen

unerträgliches, aussichtsloses Leiden

organische und psychische Erkrankungen

Konsultation eines unabhängigen Kollegen

Meldung an den Leichenbeschauer

Euthanasie per Verfügung ab dem 17. Lebensjahr

Euthanasie für 12 bis 16-Jährige mit Zustimmung der Eltern

Euthanasie für 17 bis 18-Jährige mit Einbeziehung der Eltern

Meldung an regionale Ethik-Kontroll-Kommission !
Staatsanwalt

1994

1.4.2002

geduldet

legalisiert
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Euthanasie in den Niederlanden 
in den Jahren 1990, 1995 und 2001

Sterbefälle insgesamt 128 800 135 700 140 400

Ausdrückliche Bitte 8 900 9 700 9 700

Euthanasie 2 300 3 200 3 500

Tötung ohne Verlangen 1 000 900 900

Meldungen 
an die Staatsanwaltschaft (%) 18 % 41 % 54 %

1990 1995     2001
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Gründe für das Verlangen nach Euthanasie und 
medizinisch assistiertem Suizid (%)

(Mehrfachnennungen möglich)

Aussichtloses und unerträgliches Leiden 74 %

Vermeidung von Entwürdigung 56 %

Vermeidung von weiterem Leiden 47 %

Sinnloses Leiden 44 %

Schmerzen 32 %

Lebensmüdigkeit 18 %

Vermeidung von Ersticken 18 %

Familie nicht mehr zur Last fallen 13 %
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Gründe des Arztes für Euthanasie und Beihilfe zum 
Suizid ohne ausdrückliches Verlangen d. Patienten (%)

Jede medizinische Behandlung war 
sinnlos geworden 67 %

Keine Aussicht auf Besserung 44 %

Die Nächsten konnten es nicht mehr 
ertragen 38 %

Geringe Lebensqualität 36 %

Unterstellter Wunsch des Patienten 30 %

Vermeidung von Entwürdigung / 
weiterem Leiden 9 %

Eine Behandlung war eingestellt, 
Patient verstarb nicht 2 %

(Mehrfachnennungen möglich)
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Argumente und Begriffe der Sterbehilfe

77



Fakten zur Euthanasie-Debatte im Europarat

8

Stand: November 2003

460 Millionen Einwohner in den Staaten 
der Europäischen Union 

ca. 4 Millionen Sterbende in Europa pro Jahr
(entspricht etwa 1%)

ca. 3 % Anteil der durch aktive Sterbehilfe 
(Euthanasie) gestorbenen Menschen in 
Staaten mit legalisierter Sterbehilfe an den 
Gesamtverstorbenen

Hochrechnung für Europa nach Legalisierung:

ca. 100 000 Von Euthanasie betroffene Menschen 
(mit und ohne Einverständnis)

ca. 24 000 davon ohne Einverständnis
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